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Versteuerung von "Earn-Out-
Zahlungen" im Zusammenhang
mit der Veräußerung eines
Mitunternehmeranteils

Im Fall der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils sind neben dem
Festkaufpreis zu leistende gewinn- oder umsatzabhängige
Kaufpreisbestandteile erst im Zeitpunkt des Zuflusses als nachträgliche
Betriebseinnahmen zu versteuern. Sie erhöhen den im Jahr der
Veräußerung entstandenen Veräußerungsgewinn nach § 16 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes nicht (Bestätigung der
Rechtsprechung). Dies gilt auch für sogenannte Earn-Out-Klauseln, bei
denen das Entstehen der sich hieraus ergebenden variablen
Kaufpreisbestandteile sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach
ungewiss ist. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen
Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/242964/
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Sachverhalt

Streitig ist die steuerliche Behandlung variabler Kaufpreisbestandteile (sogenannte Earn-Out-Zahlungen) im

Zusammenhang mit der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des

Einkommensteuergesetzes (EStG).

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die „Earn-Out-Zahlungen“ als nachträgliche

Kaufpreiszahlungen gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO im Jahr der Veräußerung zu berücksichtigen

seien.

Die Klägerin machte hingegen geltend, dass die geleisteten "Earn-Out-Zahlungen" Kaufpreisraten seien, die

erst mit Zufluss realisiert würden.

Die Klage vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Im Fall der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils sind neben dem Festkaufpreis zu leistende gewinn-

oder umsatzabhängige Kaufpreisbestandteile erst im Zeitpunkt des Zuflusses als nachträgliche

Betriebseinnahmen zu versteuern. Sie erhöhen den im Jahr der Veräußerung entstandenen

Veräußerungsgewinn nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes nicht (Bestätigung der

Rechtsprechung).

Dies gilt auch für sogenannte Earn-Out-Klauseln, bei denen das Entstehen der sich hieraus ergebenden

variablen Kaufpreisbestandteile sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach ungewiss ist. Eine Schätzung

ihres Kapitalwerts ist im Veräußerungszeitpunkt nicht möglich (BFH, Urteil vom 17.07.2013, X R 40/10,

BStBl II 2013, 883, Rz 30).

Diese Unsicherheit rechtfertigt es, derartige "Earn-Out-Zahlungen" unter Berücksichtigung des Grundsatzes

der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und in >?jedenfalls gedanklicher? Anlehnung

an das Realisationsprinzip von der stichtagsbezogenen Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach § 16

EStG auszunehmen. Die Entstehung derartiger Kaufpreisbestandteile ist im Veräußerungszeitpunkt noch

nicht "so gut wie sicher" (vgl. BFH, Urteil vom 14.05.2002, VIII R 8/01, BStBl II 2002, 532).

Fundstelle

BFH, Urteil vom 9. November 2023 (IV R 9/21), veröffentlicht am 18. April 2024 (Die Entscheidung wurde

nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie war seit dem 11.01.2024 als NV-Entscheidung

abrufbar.).
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410063/
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